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Vorgetragen für “Bürgerinitiative Frankenforst” am 20.09.2017  
im Rittersaal Grundschule Taubenstraße Bergisch Gladbach  
im Rahmen einer Bürgerversammlung der BI-Frankenforst 



… zum Einstieg ein paar Fakten… 

… Einkommen-/ 

Umsatzsteuer der 

Bürger bringen 

doppelt so viel wie 

Gewerbesteuern 
(exemplarisches Fallbeispiel 

Steueraufkommen 2012 ) 

… 

… Einkommen-/ 

Umsatzsteuer sind 

viel verlässlicher 

als die volatile 

Gewerbesteuer 
(ehem. Kämmerer 

Jürgen Mumdey!) 

… quasi zeitgleich zum 

FNP-2035 entfalten 

sich voll die Vor- und 

Nachteile aus dem 

bereits begonnene 

Strukturwandel in 

Industrie, Handel und 

der Wirtschaft … 

… Digitalisierung, 

Automation, E-

Mobilität, Industrie 

4.0, Roboterisierung 

haben tiefer 

gehende 

Auswirkungen auf 

den Bedarf an 

Gewerbeflächen … 

Gesundheitsschutz ist 

höher zu gewichten als 

das Recht auf Eigentum 

und die allgemeine 

Handlungsfreiheit der 

vom Verbot betroffenen 

Kraftfahrzeugeigentümer

… (Verwaltungsgericht 

Stuttgart vom 20.07.2017 

 Bergisch Gladbach hat 

erfolgreich den Titel als 

„Großstadt mit den 

landesweit höchsten 

Durchschnittseinkommen“  
verteidigt (KStA vom 

05.08.2017) 

… Bundeskanzlerin 

Merkel kündigt die weitere 

De-Industrialisierung  

Deutschlands  und eine 

„Deadline“ für 

Verbrennungsmotoren 

und damit das Aus für 

den klassischen 

Automobilbau an …… 
(Interview in SUPERillu vom 

17.08.2017) 



… zur Orientierung ein paar generelle Fakten  
zum GIFPRO-Planungsmodell (1) 

• Für die Berechnung des Gewerbeflächenbedarfs für den FNP-2035 wird von der Verwaltung der Stadt 
Bergisch Gladbach die Gewerbe- und Industrieflächenprognose (GIFPRO) eingesetzt. 

• GIFPRO wird von der zuständigen Regionalplanungsbehörde Köln (Anm.: genehmigt den FNP-2035) 
– nur zur groben Plausibilitätskontrolle eingesetzt. 

– vom Nutzen her insgesamt in Frage gestellt. 

• Die Regionalplanungsbehörde Köln strebt vielmehr an im Dialog mit den Kommunen eine sinnvolle 
Ausweisung und Verteilung von Wirtschaftsflächen planerisch festzulegen. 

• Als Alternative werden von der Regionalplanungsbehörde Köln 
– direkte Vergleiche mit der räumlichen Disposition der Flächen (z.B. bei der FNP-Neuaufstellung bzw. bei GEP-

Änderungen d.h. Änderungen im Gebietsentwicklungsplan wie z.B. Teilabschnitt Region Köln mit u.a. Bergisch 
Gladbach)  

– sowie vereinzelt Daten aus dem Flächenmonitoring (z.B. der AGIT, d.h. Aachener Gesellschaft für Innovation und 
Technologietransfer  für die Städteregion Aachen) zur Plausibilitätskontrolle  

verwendet. 
 

• Quelle: Abschlussbericht Ausgabe Oktober 2012 „Bedarfsberechnung für die Darstellung von Allgemeinen Siedlungsbereichen 
(ASB) und Gewerbe- und Industrieansiedlungs-bereichen (GIB) in Regionalplänen“ für die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-
Westfalen Stadttor 1, 40219 Düsseldorf 

 

 

 

 

Vor- und Nachteile in der Anwendung der GIFPRO sind als Auszug aus dem Abschlussbericht im Anhang beigefügt! 



… zur Orientierung ein paar Fakten  
zum Datenmodell  bei der GIFPRO 

• Bei der Gewerbe- und Industrieflächenprognose (GIFPRO) 
– bilden die gewerbeflächen-beanspruchenden Beschäftigten für das Jahr 2014 die 

Ausgangsbasis. Das waren 21.437 Beschäftigte. 

– wird auf dieser Basis der damit verbundene Flächenbedarf für einen Zeitraum von 20 Jahren  als 
Prognose hochgerechnet. 

• Planungsparameter und somit Stellschrauben für die Hochrechnung sind die: 
– Vollzeitäquivalenten im  

• verarbeitenden Gewerbe mit Quantifizierung zu 100%,  

• Bereich Handel/Verkehr mit Quantifizierung zu 40%,  

• Bereich Dienstleistung/Verwaltung mit Quantifizierung zu 10%. 

– Ansiedlungsquote, d.h. Neuzugängen an Beschäftigten mit dem Faktor 0,3 bei der Bezugsgröße 
von 100 Beschäftigten 

– Verlagerungsquote, d.h. Wechsel, Abgängen an Beschäftigten mit dem Faktor 0,7 bei der 
Bezugsgröße von 100 Beschäftigten 

– Flächenkennziffer, d.h. Flächenbedarf pro Beschäftigter. Hierfür werden 
• für den Minimalansatz 150 qm,  

• für die Basisvariante 210 qm,  

• für die Trendfortschreibung 225 qm  

angesetzt. 

 

 



… zur Orientierung ein paar Fakten  
zum Datenmodell  bei der GIFPRO (2) 

• Begründungen für die Annahmen der  verwendeten 

Quantifizierungen fehlen im FNP-E.  

• Quellenangaben zur Verifizierung der verwendeten Annahmen sind 

im FNP-E nicht vorhanden.  

• Durch Veränderung der Stellschrauben sind die Ergebnisse der 

Modellvarianten quasi auf Knopfdruck veränderbar!  



… und nun zum Gesamtergebnis auf Basis GIFPRO (1) 

Gesamtergebnis „Gewerbeflächenbedarf auf Basis GIFPRO  
Quelle: Begründung Vorentwurf 10.08.2016 S. 81): 

GIFPRO Reserve Bedarf FNP 

Variante 2 (Basisvariante) wird als Ausgangslage mit 43,6 ha im FNP-2035 angenommen! 



… und nun zum Gesamtergebnis auf Basis GIFPRO (2) 

• Der Rückschluss der Stadtverwaltung im FNP-E für die Auswahl der Variante 2 

(Basisvariante) ist falsch. 

• Ausgangslage muss im Grundsatz die Variante 1 (Minimalansatz) sein, denn gem. 

Endbericht ISEK 2000 umfassen Flächen  

• für Dienstleistungen nur 10%,  

• für das verarbeitende Gewerbe aber 42,10%  

      der verfügbaren Flächen in Bergisch Gladbach.  

• Somit ist Variante 1 kein hypothetischer Pfad. Details siehe Anhang. 

• Die Stadtverwaltung setzt damit im FNP-E  bei der künftigen wirtschaftlichen 

Entwicklung überwiegend auf das verarbeitende Gewerbe und das trotz  

• dem begonnenen Strukturwandel und  

• der sich abzeichnende De-Industrialisierung. 



… als neuer Vorschlag 50 Hektar neue Gewerbegebiete  
(+20%!) … 

Neu 

Aktuell 

Gewerbegebiete 

• Ist-Gewerbefläche heute 
rund 257 ha. (Details siehe 

Anhang.) 

 
• Der Vorschlag steigert die 

Fläche für Gewerbe um gut 
20%. 
 

• Der Vorschlag übersteigt 
den nach GIFPRO 
berechneten Bedarf in der 
Basisvariante um 13%. 
 

• Unklarheit: 
Berücksichtigung bzw. 
Einordnung Zandergelände 
(13 ha) und weiterer 
laufender FNP-Änderungen? 

Vorlage angepasst um aktuelle Gewerbegebiete 



… obwohl Einwohner viel „lukrativer“ sind? 

Grundsteuer 
20,5 Mio € 

18% EKSt Anteil 
51,2 Mio € 

49% 

USt Anteil 
4,2 Mio € 

4% 

Gewerbesteuer 
28,4 Mio € 

26% 

Sonstiges 
6,2 Mio € 

Exemplarisch 2012 

Abweichung vom Durchschnitt 
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Gewerbesteuer

EKSt / USt Anteil

Einkommen/Umsatzsteuer der 
Bürger bringen doppelt so viel wie 

Gewerbesteuern … 

Fazit: Einkommen/Umsatzsteuer 
sind viel verlässlicher als die 

volatile Gewerbesteuer! 

Gewerbesteuereinnahmen 
sind volatil! 

Bergisch Gladbach hat erfolgreich den Titel als „Großstadt mit den landesweit 

höchsten Durchschnittseinkommen“ verteidigt (KStA vom 05.08.2017) 



… trotz riesiger Brachflächen? 
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Gewerbekonzept 2011 Brachflächenanalyse
2014

? 

37ha 

11ha 

 
 
 

Zudem noch nicht 
berücksichtigt: 

 
 
 
 
 
 
 
 

+13ha 
Zander 

„Flächenschwund“ durch willkürliche 
Kriterien 

„Flächenschwund“ ist vergleichbar einem 
Taschenspielertrick. Denn Brachflächen 

reduzieren  als vorhandene Reserven in der 
GIFPRO den endgültigen Flächenbedarf! 



… trotz riesiger Brachflächen? 

Auswertung: 
Diskrepanzen, Abweichungen zum 

Gewerbekonzept und zur 
Brachflächenanalyse und bei der 

Auswahl der im FNP-2035 
umzusetzende Flächenvariante … 

Branche Summe von Fläche (ha) Summe von Anteil (%)

Dienstleistungen/Verwaltung 26,9 10,00

Handel/Verkehr 38,4 14,30

Verarbeitendes Gewerbe 112,8 42,10

? - keine Zuordnung 32,2 11,90

? - keine Zuordnung - ohne Nutzung 48,1 18,00

? - Wohnen 9,8 3,70

Gesamtergebnis 268,2 100,00



… ohne Beachtung des rasanten Strukturwandels? 

Gesamt 

Dienst-Leistungen 

Verarbeitendes 
Gewerbe 

Digitalisierung, Automation, Internet-Handel, 
Industrie 4.0, Roboterisierung, E-Mobilität 

Digitalisierung, Automation, Internet-Handel, 
Industrie 4.0, Roboterisierung, E-Mobilität 

D
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In NRW sind die Jobs von 15,6% der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten digital, d.h. 
durch Roboter, Fertigungsautomaten, Prozessautomation 
ersetzbar! (Inst. Für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vom 

01.07.2016) 



… ohne Beachtung des rasanten Strukturwandels  
wie z. B. durch Industrie 4.0? (Beschäftigte 2030 gegenüber 2014) 

Gesamt AP-Verlust  
1.550 000 

Gesamt AP-Gewinn 
 1.306 000 

AP-Gesamtverlust 244 000 

Es fehlen die GuV-Daten aus 
• der Digitalisierung 
• der E-Mobilität  
• dem Internet-Handel 

Verarbeitendes Gewerbe! 



… ohne Beachtung des rasanten Strukturwandels  
wie z. B. Kölner Region gefährdete gewerbliche Berufe (KStA vom 30.08.2017 S. 11) 

Köln liegt mit 9,4% der Tätigkeiten, die  

durch Maschinen oder Computer ersetzbar 

sind, weit unter dem Landesschnitt (15,6%). 

In Olpe arbeiten gut 30% der Menschen in 

Berufen, die durch Maschinen oder Computer 

ersetzbar sind.  

In Bergisch Gladbach sind 33,9% der  

Berufe im verarbeitenden Gewerbe 

durch Maschinen oder Computer 

ersetzbar. D.h. jeder 3 Arbeitsplatz ist 

im Rahmen des Strukturwandels 

„digitalisierbar“! 

Anmerkung: von den bei der 
Fa. Krüger in 2012 am 
Standort Bergisch Gladbach 
1.250 Beschäftigten, werden 
wohl für gut 500 Mitarbeiter 
Anfang 2020 die Jobs 
„digital“ ersetzt worden sein! 



… wegen einer willkürlichen, unrealistischen Prognose? 

Neuflächen für  
statisch immer +1% Erwerbstätige 

pro Jahr!  

Konstantes Wachstum ohne 
jeglichen  Strukturwandel! 

2035 

120% 

110% 

2025 2015 

Grundlegende Trends einer unterschiedlichen Wirtschaftsentwicklung in den 

verschiedenen Branchen sowie spezifische Standorteffekte werden bei GIFPRO und somit 

durch die Verwaltung im Vorschlag nicht berücksichtigt !!!!!!! 

AP-Verluste  bis 

2030 wie z.B. durch 

Industrie 4.0 für 

verarbeitendes 

Gewerbe 

Beschäftigungsentwicklung 



… das macht keinen Sinn! 
Wir die Bürgerinitiativen von Bergisch 

Gladbach fordern: 
 

Keine riesigen Gewerbegebiete  
auf der grünen Wiese 

  
sondern 

  
eine intelligente, zukunftsorientierte 
Wirtschaftsförderung unter 
- Besinnung auf die eigenen Stärken der 

„Stadt im Grünen“ in einer sich 
abzeichnenden De-Industrialisierung. 

- Nutzung der verfügbaren Ressourcen. 
- Berücksichtigung des laufenden 

Strukturwandels durch Digitalisierung, 
Automation, Industrie 4.0, E-Mobilität 
und Internet-Handel. 

- Verwendung agiler kommunal- und 
wirtschaftspolitischer Daten für die 
Prognosen. 

- Förderung und Umsetzung der 
Intermodalität, wie im Fallbeispiel Köln. 



… das macht erst recht keinen Sinn! 

 

Gewerbegebiet G-Fr2 „Brüderstraße“. Jetzt ohne Begründung 

quasi Verdoppelung des ursprünglichen Flächenansatzes auf jetzt 

7,9 ha durch Rodung des jetzigen Waldes 

Erweiterung der BAB A4 um je eine neue Fahrspur in jede Richtung (unklar auf welcher Seite)- Koordinierung mit Bahndamm! 

Neubau einer 4 streifigen Zubringerstraße 

für den Bahndamm im 40 m Schutzstreifen 

der BAB A4. Dient auch als Zugangsstraße 

für die Gewerbebetriebe. 

Sichtschutz durch Bäume zwischen Wohnbebauung und Gewerbegebiet. Breite ca. 25 m. 

Zusätzlich Rad- und Fußweg zum Königsforst. Zierstreifen mit Bäumen und 95 % Gewerbe! 

Neubau einer 4 streifigen Zubringerstraße für 

den Bahndamm mit Verlängerung zur Ausfahrt 

Bensberg der BAB A4 

Umbau der Brüderstraße zu einer Anliegerstraße und Sackgasse. 
Umwidmung der Fläche des  

Betriebsgeländes der BASt in 

Gewerbegebiet G-Fr3 mit 2,6 ha 

Zum Teil vergleichbare Situation bei dem neu geplanten Gewerbegebiet G-Fr1 „Rennweg“ an der Frankenforster Straße! 



… das macht erst recht keinen Sinn! 

 

Im vorliegenden FNP-E fehlen 
• Vorgaben, wie z.B. Mindestabstände zwischen Gewerbeansiedlung und 

Wohnbebauung für den Gesundheitsschutz der Anwohner.  
• Aussagen zu Reduzierung und Begrenzung der Lärmemissionen durch 

vorhandenen und zusätzlichen Straßenverkehr (BAB A4, Autobahnzubringer, 
Gewerbebetriebe).  

• Vorgaben zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte für Feinstaub, NOx, CO2. 
 

Jedoch behauptet die Stadtverwaltung: Bebauung mit Gewerbe reduziert den 
Lärm mehr als der existente Waldgürtel zwischen Brüderstraße und BAB A4 
(Konzentration der Lärmquellen?). 



… das macht keinen Sinn 
durch Verschiebung der Probleme auf den Bebauungsplan! 

Der Bürgermeister Lutz Urbach hat mir auf meinen offenen Brief vom 18.07.2017 mit seinem Antwortschreiben vom 
05.09.2017 u.a. mitgeteilt, dass Zitat“…………………………………………………………….. 
(1) Prognosen zukünftiger Immissionsbelastungen sind im Regelfall die Quintessenz des 
Aufstellungsverfahrens für einen Bebauungsplan, zu dem umfangreiche gutachterliche Untersuchungen und 
ein planerischer Optimierungsvorgang gehören.  
(2) Ohne die Grundlage einer detaillierten Planung können derartige Prognosen lediglich sehr grob erfolgen.  
(3) Hier sind die Fachleute in der Stadtverwaltung anders als Sie der Auffassung, die Probleme seien 
voraussichtlich lösbar.  
(4) Auf dieser Grundlage ist eine Flächendarstellung im Flächennutzungsplan vertretbar; alles Weitere muss 
der spätere Bebauungsplan klären.“ 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

… zum Schluss  
eine Empfehlung meines ehemaligen Hausarztes 



… zur Orientierung ein paar Grundlagen über  
„den Landrat/die Landrätin“ 

• Die Landräte führen gem. § 120 GO NRW als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Aufsicht über 
die kreisangehörigen Gemeinden. 

• Die Landräte leiten die Kreisverwaltungen.  

• Die Landräte sind gem. Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW Ordnungsbehörden. 

• Die Landräte sind gem. § 60 BauO NRW  
– obere Bauaufsichtsbehörden für den Landkreis  

– untere Bauaufsichtsbehörden für die kreisangehörigen Gemeinden ohne die kreisfreien Städte und die Großen 
und mittleren kreisangehörigen Städte. 

Anm.: Bergisch Gladbach ist eine Große kreisangehörige Stadt und somit auch untere Bauaufsichtsbehörde. Der 
Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises führt als obere Bauaufsichtsbehörde die Aufsicht über die Bebauung in 
Bergisch Gladbach. 

• Die Landräte nehmen im Rahmen der Naturschutzverwaltung in NRW die Funktion der unteren 
Landschaftsbehörde wahr. Sie sind damit weisungsbefugt gegenüber den kreisangehörigen 
Gemeinden. 

• Die Landräte nehmen gem. Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) im Rahmen des 
Immissionsschutz in Nordrhein-Westfalen die Funktion der unteren Umweltschutzbehörde wahr. Sie 
sind damit weisungsbefugt gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden. 
Anm.: Aufgabe des Immissionsschutzes ist der Schutz von Menschen und Umwelt vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Strahlen und 
ähnliche  Einwirkungen.   



Anhang 

 
 … ohne Beachtung des rasanten Strukturwandels  wie z. B. durch Industrie 4.0? bei „unserer“  
    Firma Krüger in Bergisch Gladbach …. 16.03.2017 

 Erläuterungen zum GIFPRO Planungsmodell (Anwendung bei der Stadt Bergisch Gladbach  

    für Ermittlung Gewerbeflächenbedarf FNP-2035, Vorteile, Probleme bei der Anwendung) 

 Auszug Interview Bundeskanzlerin Merkel in SUPERillu vom 17.08.2017 S. 11 

 Kommunalprofil Bergisch Gladbach, Stadt gem. IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 31.05.2017 



… ohne Beachtung des rasanten Strukturwandels  
wie z. B. durch Industrie 4.0? bei „unserem“ Krüger  

• „Wir befinden uns auf Wachstumskurs und sind dabei sehr erfolgreich“, freut sich Marc Krüger, Geschäftsführer der 
KRÜGER GROUP. Doch um für die Zukunft gerüstet zu sein, braucht das Unternehmen mehr Platz. Bereits 2012/13 hat 
KRÜGER deshalb das Produktionsgelände um eine Kaffeerösterei und ein Hochregallager für das Kaffeekapselsegment 
erweitert.  

• 16. März 2017: NRW Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) und Helene Hammelrath (SPD) besichtigten die neue Halle 
und lobten vor allem die moderne technische Ausrüstung, die den Menschen entlastet. „Das ist das, was manche 
‚Industrie 4.0’ nennen“, kommentierte Minister Duin.  

• „Wir haben einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in den Ausbau des Kapselgeschäfts investiert, dürfen uns aber 
nicht auf unserem Erfolg ausruhen. Die Lebensmittelbranche konsolidiert sich, wir müssen vorausschauend denken und 
können es uns nicht leisten, neue Entwicklungen zu verschlafen“, resümiert Marc Krüger die Unternehmensstrategie. Auch 
der hohe Besuch zeigt sich beeindruckt. 

• In dem neuen Produktionsgebäude geschieht vieles digital: Die körperlich schweren Aufgaben sind den Maschinen 
überlassen, die mit Kontrollsystemen vernetzt sind. Die gesamte technische Gebäudeausrüstung ist bis ins kleinste Detail 
auf Energieeffizienz ausgelegt. Ein Block-Heizkraftwerk (BHKW) ermöglicht neben der Stromerzeugung auch die 
Zuheizung und auch die Bewegungsmelder für die Beleuchtung sorgen für Energieeinsparungen. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Der Energieverbrauch des neuen Produktionsgebäudes liegt über 30 Prozent unter dem 
Branchendurchschnitt und somit ebenfalls deutlich unter den gesetzlichen Vorgaben. Auch Lärmschutz, 
Arbeitsplatzergonomie und Sicherheit sind stets wichtige Kriterien für den Bau neuer Produktionsgebäude der KRÜGER 
GROUP.  

• Die neue Produktionshalle bietet moderne Arbeitsplätze für rund 160 Mitarbeiter. 

 

• Anmerkung: von den in 2012 am Standort Bergisch Gladbach 1.250 Beschäftigten, werden wohl für gut 500 
Mitarbeiter Anfang 2020 die Jobs „digital“ ersetzt worden sein. 

 

 



Zur Vertiefung ein paar Fakten zum GIFPRO-
Planungsmodell Einsatz im FNP-2035 

• Für die Berechnung des Gewerbeflächenbedarfs im FNP-2035 wird die Gewerbe- und Industrieflächenprognose 
(GIFPRO) eingesetzt. 

• Hierbei werden als Basis die gewerbeflächen-beanspruchenden Beschäftigten für das Jahr 2014 zugrunde gelegt. 

• Auf dieser Basis wird der damit verbundene Flächenbedarf für einen Zeitraum von 20 Jahren  als Prognose 
hochgerechnet. 

• Als Planungsparameter für die Quantifizierung werden verwendet: 
– als Vollzeitäquivalente im verarbeitenden Gewerbe mit 100%, im Bereich Handel/Verkehr mit 40%, im Bereich 

Dienstleistung/Verwaltung zu 10% 

– als Ansiedlungsquote wird 0,3, bei der Verlagerungsquote wird 0,7 genutzt. Bezugsgröße ist jeweils 100 Beschäftigte 

– als Flächenkennziffer, d.h. Flächenbedarf pro Beschäftigter, werden für die Prognose Minimalansatz 150 qm, für die Basisvariante 210 
qm, für die Trendfortschreibung 225 qm angesetzt. 

• Die Prognose wird in drei Modellvarianten berechnet und dokumentiert: 
– Variante 1 = Minimalansatz 

– Variante 2 = Basisvariante 

– Variante 3 = Trendfortschreibung 

• Als Variante für die Gewerbeflächen-Bedarfsermittlung (Begründung Vorentwurf 10.08.2016 S. 84) wird festgelegt: 
– Aufgrund des erhöhten Anteils an Dienstleistungsarbeitsplätzen in Bergisch Gladbach wird Variante 1 (Minimalansatz) als rein 

hypothetischer Pad ausgeschlossen. Anmerkung:. Rückschluss ist falsch. Gem. Endbericht ISEK 2000 umfassen Flächen für 
Dienstleistungen nur 10%, das verarbeitende Gewerbe aber 42,10% der verfügbaren Flächen in Bergisch Gladbach. 

– Variante 3 (Trendfortschreibung) ist aus Sicht der Topographie von Bergisch Gladbach nicht realisierbar. 

– Variante 2 (Basisvariante) wird somit als Ausgangslage im FNP-2035 angenommen. 

• Hinweis: Die verwendeten Werte für die Planungsparameter Vollzeitäquivalente, Ansiedlungsquote, Verlagerungsquote 
und Flächenkennziffer sind nicht für die Kölner Region geeignet und wurden aus verschiedenen Quellen bzw. NRW-
Regionen nach einem unklaren Schema zusammen gestellt. Eine Literaturangabe fehlt im begründenden Dokument. 



Zur Vertiefung ein paar Fakten zum GIFPRO-
Planungsmodell - Vorteile 

• Relativ einfache Handhabung des Modells durch die Nutzung von Kennziffern. 

• Das Modell produziert auch Ergebnisse wenn keine spezifischen Daten vorliegen. 

• Variationen der Quoten und anderer Kennziffern gemäß örtlicher Datenlage sind 
möglich. 

• Seit längerer Zeit im Einsatz (dadurch bestehen bereits Erfahrungen mit der 
Modellanwendung, ältere gerichtliche Überprüfungen sind erfolgt). 

• Hinweis: Die für den FNP-2035 verwendeten Werte für die Planungsparameter 
Vollzeitäquivalente, Ansiedlungsquote, Verlagerungsquote und Flächenkennziffer 
sind nicht für die Kölner Region geeignet und wurden aus verschiedenen Quellen 
bzw. NRW-Regionen nach einem unklaren Schema zusammen gestellt. Eine 
Literaturangabe fehlt im begründenden Dokument. 

• Quelle: Abschlussbericht Ausgabe Oktober 2012 „Bedarfsberechnung für die Darstellung von 
Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) und Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereichen (GIB) in 
Regionalplänen“. Lehrstuhl und Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen 
University Leitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dirk Vallée Mies-van-der-Rohe-Straße 1 D 52074 AACHEN im 
Auftrag der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen Stadttor 1, 40219 Düsseldorf 

 

 

 

 



Zur Vertiefung ein paar Fakten zum GIFPRO-
Planungsmodell – Probleme  

• Wesentliche Basisdaten wurden mit Hilfe von Quellen ermittelt, die seit längerem nicht mehr zur Verfügung stehen (z.B. 
Arbeitsstättenzählung). 

• Quoten und Quantifizierungs-Parameter zur Berechnung sind teilweise älter als 20 Jahre. 

• Eine bessere Fundierung der Datenlage (Flächenkennziffern, Branchenanteile) ist durch die allgemein verfügbare 
Statistik nicht zu erreichen. Erforderlich wären umfangreiche empirische Erhebungen oder ein systematisches 
Flächenmonitoring. 

• Grundlegende Trends einer unterschiedlichen Wirtschaftsentwicklung in den verschiedenen Branchen sowie 
spezifische Standorteffekte werden kaum berücksichtigt.  

• So zeigt die Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit nach Wirtschaftssektoren z.T. starke 
Beschäftigungsrückgänge seit 1999 im produzierenden Gewerbe, aber eine Zunahme in wirtschaftsnahen 
Dienstleistungen. Bei letzteren ist eine geringere Fläche pro Beschäftigtem zu erwarten als in den bisherigen GIFPRO-
Berechnungen (Flächenkennziffer) verwendet wird. 

• Die zu Grunde liegenden Annahmen der Bedarfsabschätzung sind statisch (es erfolgt keine Berücksichtigung der 
Veränderungen in der Struktur der Gewerbeflächen beanspruchenden Beschäftigten). 

• Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte decken nur einen Teil der Gewerbeflächen beanspruchenden 
Beschäftigten ab. 

• Aussagen zur Differenzierung der Bedarfe an Wirtschaftsflächen für wohnverträgliches Gewerbe und andere 
gewerblich-industrielle Nutzungen können vor dem Hintergrund einer zu geringen Datenverfügbarkeit nicht 
gemacht werden. 

 
• Quelle: Abschlussbericht Ausgabe Oktober 2012 „Bedarfsberechnung für die Darstellung von Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) und Gewerbe- und 

Industrieansiedlungsbereichen (GIB) in Regionalplänen“. Lehrstuhl und Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen University Leitung: 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dirk Vallée Mies-van-der-Rohe-Straße 1 D 52074 AACHEN im Auftrag der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen Stadttor 1, 
40219 Düsseldorf. 
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Kommunalprofil Bergisch Gladbach, Stadt 
Rheinisch-Bergischer Kreis, Regierungsbezirk Köln, Gemeindetyp: Kleine Großstadt  

gem. IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 31.05.2017 



Mein Vorschlag:  

 Zwingend  eine Validierung des von der Verwaltung vorgelegten GIFPRO –Lösungsmodells vor dem 

Abwägungsprozess durchführen.  Ziel: Qualitätssicherung der Prognose über den im FNP-2035 

festzulegenden Gewerbeflächenbedarfs und Sicherstellung einer sachlich validen Ergebnisbewertung 

(Validierung = sachlich und fachliche Prüfung, Validierung der statistisch ermittelten und der berechneten Daten 

nebst der Quantifizierungsparameter und der Lösungsbeschreibung mit Quellenangaben.) 

 Generelles Beachten der Vor- und Nachteile  bei der GIFPRO-Anwendung  im Abwägungsprozess (siehe  

Anhang).  

 Auf die im Abschlussbericht Ausgabe Oktober 2012 „Bedarfsberechnung für die Darstellung von Allgemeinen 

Siedlungsbereichen (ASB) und Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereichen (GIB) in Regionalplänen“ 

dargelegten Probleme bei der GIFPRO-Anwendung wird besonders hingewiesen.  

 Hinweis: die wirtschafts- und kommunalpolitischen Strukturdaten im Regierungsbezirk Arnsberg  

(Post/Welters-Ansatz) weichen doch erheblich von denen im Regierungsbezirk Köln (Abschlussbericht) ab. 

… ganz zum Schluss 


